
Petrus Huitlzıng

Weg un fTenzen der Kodifizierung der
Kirchenordnung

Der TIE «Arduum Sanlec INUNUS », den 1US Durcharbeitung un:! ein Durchdenken der
19. März 19094 veröftfentlicht hat, setzte der OdiAfi- aNzch bestehenden Kirchenordnung, unı WAar

zierung des irchlichen Rechts ZU Ziel, «alle Ge- au einer uein Mentalität heraus, die 1im Konzil
setze der Kirche, die bis aufdiese eit erlassen WUTL- zZzu Vorschein gekommen ist.

Man ist sich TST allmählich bewußt geworden,den, 1n übersichtlicher Ordnung einem Ganzen
zusammenzufassen, unte Fortlassung des bereits Was alles dazugehört. Die ersten Publikationen
abgeschafften oder veralteten;: die übrigen sollen, nach der nkündigung aps Iphgnnes’ forderten
WeEeENN nötig, den heutigen Umständen angepalßit ZWAaTt 1m allgemeinen radikale Anderungen, NAannN-

werden». DIiIe Kodifizierung bestand Iso VOLI allem ten aber konkret Nur Punkte, die nicht gerade radi-
1im ammeln un:! Ordnen der bestehenden, sehr kala Spätere Studien, VOL allem die über be-
übersichtlichen und 1n vielen Quellen verstreutfen stimmte Kapitel der Kirchenordnung, zeigen weit
Gesetzgebung. Als 7zwelites Ziel wurde ine Npas- mehr Verständnis für Bedeutung und ang die-
Sung die Zeitumstände gefordert. aps OoOhan- SCI Arbeit. Man o1Dt sich og schon Rechenschaft
1ESs hat gyleich be1 der ersten Ankündigung der Re- darüber, daß wahrscheinlich unmöglich sein
vision des kirchlichen Gesetzbuches, 1n seiner An- wird, die vollständige Kodifizierung einer durch
sprache die Kardinäle Z Januar 1959,;, die un: utrc rtevidierten Kirchenordnung in abseh-
«SO sehr gewünschte un: erwartete Anpassung» barer elit zustandezubringen.

Das Konzıil und die damıiıt zusammenhängenden(aushicato ALLEeSO ag H0TNAMENTO) als Ziel klar heraus-
gestellt. In der Ansprache aps Pauls die Kom- Briefe aps Johannes’ und aps Pauls en WArTr

mission ZUrTr Revision des kirchlichen Gesetzbuches fundamentale Perspektiven einer Mentalität
VO November 1965 wurde dieses Ziel SCNAUCI eröftnet 9 ber die konkrete Formgebung aus dieser
bestimmt: «Das kanonische Recht Mu. mM1t We1s- Mentalität für die vielen Aspekte des kirchlichen
heit tevidiert werden: Es SO nämlich der Lebens ist och 1n voller Entwicklung. Auf vielen

Gebieten ist noch kaum erkennbar, wohin dieseGeisteshaltung angepabt werden, die dem Zweiten
Vatikanischen Konzil eigen ist, das der pastoralen Entwicklung führen wiıird. Der Spannungsbogen

zw1ischen denjenigen, die wünschen, daß sich diesedorge und den Nöten des Volkes große DBe-
achtung schenkt.» Entwicklung mM1t einem Minimum Veränderun-

SEL vollziehe, und denjenigen, die schon heuti1-
VB Dize Figenart eIner Kodifizierung SCH Tag die extremsten Formen, die sich in dieser

Die Zusammenstellung eines kirchlichen Entwicklung denken lassen, verwirklicht sehen
Gesetzbuches ist Iso niıcht 1n erster Lintie odi1f1- möchten, ist 1el oroß, als daß ia all das Ver-
zierung bestehender Gesetze, noch weniger Neu- schiedene schon jetzt 1n bindenden Normen festle-
herausgabe eines bestehenden Gesetzbuches. 1C SZCNH könnte Es wird sich ohl uch heute als wahr

erweisen, wWwW4S die IL Geschichte hindurch wahrdarum geht zunächst, ein übersichtliches (GGanzes
des kanonischen Rechts zusammenzustellen, iın dem SEWESCH ist, daß jede Periode des Durc'  ruchs und
die se1it erschlienenen rgänzungen un:! nde- der Erneuerung 1in ine gewisse Stabilisierung ein-

mündet. ber dieses HEUCC Gleichgewicht —Iungen, einschließlich derer, die 1in und nach dem
onzil erschienen sind, 1n festgesetzter Ordnung stande kommen wird und W aillil das kann heute
vereinigt werden. Es geht vielmehr 7zunächst noch niemand voraussehen.
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schen Normen abzuweichen. Ks ist vielleichtf Eniwz'cklung aUf] allen FEbenen
nıiıcht schwier1g, in der Theorie perfekte Ent-

Die Entwicklung ist auf lTen Ebenen un auf len würte für kirchliche Prozesse vorzulegen. Aber
Gebieten des kirchlichen Lebens 1m ange, WAS oll daraus in der Praxis werden? Wo findet
ohl innerhalb der Kirche w1e uch 1n ihrem Ver- inNan genügen Menschen, die über die ähligkeit
hältnis anderen Kirchen und Religionen und ZULi und die e1it verfügen, diese Prozesse führen”
Welt ogar ezüglic der grundlegendsten Inst1- Man we1iß jetzt ohl allgemein, da ine Einheit

verschiedener christlicher Kıi1irchen niıemals durchtutionen der Kirchenordnung mu iNnan zugeben,
daß och keineswegs klar ist, welche konkreten ine intfache Aufhebung der nıcht mMmi1t Rom VCI-

bundenen Kıirche entstehen kann und WLG einFormen S1e endgültig annehmen sollen oder k ÖnN-
11e1. Nur einige Beispiele: [ )as Bischofskollegium ebenso einfaches Fortbestehen der katholischen
wird uch 1n Zukunft das lebendige und wirksame KıIirche mMmIit len ihren gegenwärtigen Strukturen.
Zeichen der kirchlichen Einheit in Bekenntnis, ber w1e diese Eıinheit trotzdem reifen kannn und
Gemeinschaft un Verkündigung bleiben, und der w1e die Strukturen dieser Einheit dann aussehen
aps wird uch 1n Zukunft ein ebensolches T1 werden, ist n1emandem VO  = u1ls klar. So könnten
hen dieser Eıinheit des Bischofskollegiums se1n. WIr och ange fortfahren, bis den roblemen
ber in welchen konkreten Verhältnissen VO kirchliches Figentum un kirchliche Finanzen.
Autorität Autonomte, VO Herrschaft UnNte Ks scheint uns deshalb uch SallZ unvernünftig,
einem aup Kollegialität VO Papst, Bischöfen, NC  - irgendeiner nstanz erwarten wollen, dal
Geistlichkei und Volk diese KEinheit in einigen s1e uns 1n absehbarer elit ein Hx und fertiges
Jahrzehnten gelebt werden wird, kann heute noch < kirchliches Gesetzbuch » vorlegt, 1n dem die SaLLZE
nıcht 1n hAtTe Normen gefaßbt werden. Man ISt sich LIEUC Kirchenordnung aus dem Gelst des Konzils
WAaTLl darın ein1g, daß die OUOrts irchenun: besonders in endgültigen und eindeutigen Normen festgelegt
die Bischofskonferenzen ine niıcht CNSZC Auto- 1ST
nOomIle en dürten. Wer sich ber VO  m} der kon- Fn Grundgesetz FÜr dzie Gesamtkirche ?kreten Situation, in der sich die Bischofskonferen-
Zen befinden, Rechenschaft <1bt, wird sehen, daß Aus der schon erwähnten Ansprache aps Pauls
viele gyal nicht imstande sind, sich mMIiIt Fragen der die Kommission ZUT Revision des kirchlichen Ge-
Kirchenordnung befassen, da sS1e doch Ikaum setzhbuches darf 1L1LA1l vielleicht SC.  eßen, dal3 uch
eit un Gelegenheit nden, regelmäßig — der Papst mehr ein allgemein gehaltenes Grund-
menzukommen, und daß ©L in der bestorgani- gESECLZ für die Kıirche en (LEX oder CONSLI-
s1ierten Konferenz diese Autonomuie die Ischofe IuL10 Jundamentalis), 1n dem dann lediglich die fun-
1el Arbeit und eit kostet, daß diese Aufgabe 1in damentalen Grundsätze der Kirchenordnung fOr-

muliert waren. uch manche führenden Kanon!t-dieI Erscheinung des Bischofsamtes tief ein-
reifen kann. uch da ist keine eindeutige und S1- sten treten für e1in solch allgemeines Grundgesetz
cheriic. keine uniıtorme egelung für die (Gesamt- ein.! DIe weltere Gesetzgebung würde dann 1n
kirche anzuraten. Die verschiedenen UOrdensgrup- einem (D FÜr die lateinischen und einem exX
pPCH in der Kirche C Orden» 1m weltesten 1nnn des für die Östlichen Kirchen ausgearbeitet werden;
Wortes sind jede für sich 1n ewegung. Die FPro- oder S1e würde den UOrganen der Ortskirchen über-
bleme des Verhältnisses 7zw1ischen zentraler und I6 lassen, vornehmlich den Bischofskonferenzen un
aler Leitung, der Emanzi1ipation der weiblichen den Ortsordinarien. INCUMANN en eigene Kir-
Ordensmitglieder, des Verhältnisses VO  a) Ordens- chenoradnungen für rößere kirchliche Gebiete
autorität individueller Ordenspersönlichkeit, für Gebilete mM1t homogener Kultur oder mM1t eige-
der Zusammenarbeit und SOa der Verschmelzung I9(8 theologischer und kirchenrechtlicher Tadl-
VO Instituten, und och viele andere TODIlIeme tion, wI1e die östliıchen Kirchen oder Kirchen, die
befinden sich mitten in einem Zustand der Vorläu- sich se1it dem 16. Jahrhundert auf eigenen CI
gkeit und des Kxperiments, und manchmal sind entwickelt en In SOogenannNten a. mengeset—
S1Ce noch nicht einmal weit. Wır hörten zufällig, ZEN, die VO der rtrömischen Kurie gemeinsam mit
daß die Kongregation für die Ordensleute ine dem Episkopat der betreffenden Gebiete oder Tra-
elit VO woltf Jahren für Experimente reigege- ditionsbereiche auszuarbeiten waren, könnte ine
ben hat, 1n denen Oweliteste Möglichkeiten bestimmte Eıinheit der Kirchenordnung 1n der
gyestanden werden, uch VO allgemeinen kanon1- Gesamtkirche garantiert werden.
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Allerdings wird uch ein sehr allgemeines diese beiden Regelungen, Ww1€e uch die NEUEC Ver-
Grundgesetz einen oftenen Charakter en mMUuUS- ordnung VO 7. Dezember 1965 ber die Kongrte-
SCIl uch die Prinzipien der Kirchenordnung las- gation für die Glaubenslehre das ehemalige « He1-
sCcmM“ sehr verschiedene konkrete Ausdrucksformen lige {Hi7z1um» Strukturen der Kirchenordnung
Z ja s1e entwickeln sich uch schon 1n dieser Rıch- betrefien. Was gewlsse Verordnungen für das PCI-
LunNg. Man sollte sich \VA@NE Llem davor hüten, irgend- sönliche Leben der Kirchenglieder etrifft die
eine konkrete Oofm der Kirchenstruktur als < gOtt- ufhebung des Bücherverbots als kirchliches Ge-
es Recht» (ZUS divVInUM) vorzustellen, das el Set7z und der damıt verbundenen disziplinären Stra-
als ine 1in ihrer konkreten O bsolut unveran- fen (14. Juni I9 die Aufhebung des Verbots der
erliche Struktur. Denn uch das «göttliche Leichenverbrennung und der damit verbundenen
Recht» ist nicht in bsolut unveränderliche k on- trafen (5 Juli 1964); die auf ein symbolisches Mi1-
krete Formen fassen. Der Auftrag Christ1 Pe- nımum teduzlerten Fastenvorschriften (1 Februar
trus un! die Zwolfist C g Öttliches Recht»; ber die- 966) all diese Verordnungen welsen in die Rich-
SCS hat sich 1m Lauf der Geschichte 1n sehr VeLI- tung einer fortschreitenden Befreiung des persön-
schiedenen Formen verwirklicht, und kein erb- lichen relig1ösen Lebens VO:  a positiven Gesetzen
er kann VOLILAUSSdaSZCIL, 1n welchen Formen in und trafen Die kirchliche Leitung richtet sich
der Zukunft SONS och auftreten kann Man kann hler auf ine Belehrung über christliche tund-
heute lediglic Z  9 daß sich jetzt 1n Papst und satze und christliche Lebenshaltung auS, ohne be-

stimmte Lebensäußerungen oder LebensformenBischofskollegium realisiert. Und selbst das mu
noch ichtig verstanden werden. SO kann dies Z als verpflichtend vorzuschreiben. uch hiler Negt
Beispiel sicher nicht heißen, daß ale IL kon- ein wichtiger Fingerzeig LUr d1ie Richtung VOTL, 1n
ktrete Erscheinung VO  - aps un Bischöfen 1in ih- der sich die Kirchenordnung entwickelt.
HGE Totalität gyÖöttlichen Rechts ware. 4SSsSelDe ilt Ks mussen WAar Regeln für inge entworfen
für alle anderen Kinrichtungen, die 11L141l mit IUS werden, die ringen ine UOrdnung brauchen. Vor
AiDINUM charakteristieren pneg Mit diesem allem SO der Inhalt dieser Regeln 1in konkreten
grundsätzlichen Vorbehalt müßte doch möglich Nöten und Bedürfnissen en, nicht ber soll
se1ln, Grundzüge der Kirchenstruktur und -organi- 1n erster ] iınie den fachlichen Forderungen einer
sation aufzuzeigen und für das gesellschaitliche perfekten Kodifizierung genugen Ferner ist heute
Handeln der Kirche Grundsätze aufzustellen, die ein regelmäßiger, gezielter und vollkommen offe-
für absehbare eit gültig bleiben können. NC Kontakt notwendig 7zwischen höheren wI1ie

uch niederen Verwaltungsinstanzen und dem
Kirchenvolk Sowohl der einselt1g VO oben erzVorläufige Regelungen gegebene 112a nicht notwendiger oder wenigstens

Im übrigen scheint für alle anderen Gebiete nıcht als notwendig verständlicher Verordnungen
der Kirchenordnung und auf Uen Ebenen heute W1€E uch dieVOenher getrofienen tatsächlichen
Qur möglich se1in, vorläufig VO  = jedem Versuch Entscheidungen, die ine Sallz Kirchengemein-
abzusehen, ine allumfassende Kodifizierung inner- schaft C ihren en Ooder wenigstens C
halb einer entsprechend kurzen e1lt 7zustandezu- den Willen sechr vieler engagleren können, wıirken
bringen. Kıine Übergangsperiode w1e die WMMNSSCTHE el auf ine gesunde, ehrliche und wirklich «1n
taucht vielmehr Regelungen, die eweils VO Ikon- C hristus» einige Kirchengemeinschaft oleich de-
kreten Umständen gefordert werden und keinen struktiv. Beide Kxtreme rufen unablässig und 1n
endgültigen Charakter en. Typische Beispiele steigendem Malie ihr Gegenteil hervor: irkungs-

lose Entscheidungen VO oben era verursachendafür sind die KEinrichtung der Bischofssynode für
die Gesamtkirche, die VO aps September untfen Protestaktionen und undurchdachte Inıtia-
1965 errichtet wurde, soOwle die vorläufigen Aus- tiven, und individualistische oder wen19 VO

führungsverordnungen den Konzilsdekreten Gelst der Gemeinschaft getragenNe Kxperimente
über ischofs- und Priesteramt, über das Ordens- untfen rutfen unvermeldlich aßrege: VO oben

hetrvor.leben und die Missionsarbeit, die August 966
ausgefertigt wurden. Beide Erlasse geben ausdrück-
ich ale Möglichkeit fürweitere Entwicklungen; die Koordinierung

Soweit konkrete Umstände nicht unmittelbarAusführungsbestimmungen lassen grohe Möglich-
keiten für Kxperimente. Hier ist anzumerken, daß und klar fordern, scheint 1n diesem Augenblick die
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Aufstellung VO Normen unerwünscht und 09 der Kirchengemeinschaft. Erwünscht wäre uch
ein organisierter Kontakt 7wischen den Urganenunmöglich Das SO. nicht eißen, daß die Verwal-

tungsinstanzen auf den verschiedenen Ebenen, die einerseits, die tA7z1ell mi1t der Revision der rtchen-
Kommission für die Revision des Kirchenrechts, ordnung beauftragt sind, un der Wissenschaft
die Theologen, Soziologen, Psychologen, xege- derseits, die sich mM1t der innerkirchlichen Aufgabe
ten, Kirchenhistoriker, Kanonisten uUSW. die Pro- der Kirchenordnung beschäftigt. So wAare 7z. B
bleme der ünftigen Kirchenordnung einfach schade, WEeNn ine Studiengruppe der OdexXxkom-
hen lassen sollen. Kın erfreuliches eispiel, w1e mission nıcht die Publikationen berücksichtigte,

die ber die ihr AaNve:  Aautfe aterle erschlenenfruchtbar gemeinsame Überlegungen verschieden-
ster Fachleute über das kirchliche Recht se1n kön- sind. Und ware umgekehrt nicht schr nützlich,
NCN, Wrl das Seminar ber die Funktion des Rechts WE die Arbeitsergebnisse einer Kommission,
1in der Kirche, das VO  - der (‚anon Law Soctety of sobald Ss1e ine mehr oder weniger reife und endgül-
America in Pittsburgh VO bis Oktober 1966 tige borm ANSPENOMMMEN aben, den 1in verschlede-
veranstaltet wurde. Die Ergebnisse dieses Sem1- LE Ländern bestehenden Kanonistengesellschaf-
NaTts sollen 1in Kürze erscheinen. Solche Veranstal- ten, den kanontistischen Abteilungen den Och-

chulen oder den katholischen Universitäten VOL-tungen können aber vorläufig ULE vorbereitende
Arbeit leisten ; abschließenden un: endgültigen gelegt würden, daß 1n jedem Fall Beiträge vieler
gesetzlichen Regelungen sollen s1e nicht führen Fachleute der anNzch Welt werden dürf-
Wenn WI1r für diese Arbeit einige Wünsche VOTFftra- ten? Die Organisation eines olchen Unterneh-
gCH dürften, würden WI1r VOL allem die folgenden INECNS, be1 dem die Beiträge der verschiedenen (GJe-

biete dann VO der zentralen Kommtission SySTEMA-
tisch geordnet un gesammelt werden, scheint

Finige Desiderata nicht den Unmöglichkeiten gehören.
A, Mehr Kontakt. Zunächst ware wünschenswert,
daß die verschiedenen Instanzen, die sich dieser Keine Enge hei ZUSAMMENSEIZUNG der Arbeitsgruß-
Arbeit widmen, untereinander mehr Kontakt hät- Den Kın anderer unsch ware, daß die Zusam-
ten un nicht nebeneinander her und eventuell mensetzung der Gruppen, die sich £Ai71ell oder 1N-
gali Zanz nutzlos arbeiteten. te denn nicht £Ai71ell dieser Arbeit w1idmen, welit Ww1e möglich
verwirklichen se1n, daß 7 B die verschiedenen se1in sollte, sowochl WAaSs die Fachkundigkeit betrifit,
Studiengruppen der Kommission für die Revision wI1e uch WA4S die verschiedenen Auffassungen —-

des Kirchenrechts unmittelbar mi1t den Organen geht Es ist ine verkehrte Taktıik, die Zusammen-
der Öömischen Kurie zusammenartbeiten, die für die setzung VO vornherein mehr oder weniger auf be-
aterle dieser verschiedenen G(ruppen besonders stimmte erwünschte Resultate austichten wol-
kompetent sind? Dadurch könnte Nal iıne 1el len ine kirchliche Politik, die ine vollkommen
weiträumigere Gegenüberstellung VO TTahrun- freie Diskussion 7zw1ischen Menschen verschiede-
SCH und Einsichten erreichen. Es kommt manch- NT Auffassungen, uch der «äaußersten Rechten»
mal VOTL, daß ine GGruppe mMi1t einem bestimmten und der < außersten Linken», vermel1den oder

verhindern sucht, ist heute VO  ( vornherein NProblem beschäftigt ist, während ine andere schon
mI1t Vorschlägen hervortritt, VO denen die erste Scheitern verurteilt. S1e ist, uch politisch gesehen,
Gruppe ar nıchts 2  3 Solche Vorkommnisse ein Mißgriff. ine solche Politik dringt früher oder
sind och bedauerlicher, WEeNN S1e Aaus Kompetenz- später unerbittlich 1in die Öfrentlichkeit und wird

dann VO der Öffentlichkeit ebenso unerbittlich ab-streitigkeiten entspringen un die ine nNnstanz DE-
genüber der anderen damit ihre ausschließliche Be- gelehnt. ber uch sachlich gesehen braucht
ugnis bekräftigen will Ks <1ibt Kompetenzstre1- nıcht el ahrung, das w1issen ine
tigkeiten, be1 denen VOL lem oder OS aus- Überlegung VOL Menschen verschiedener Einstel-
schließlich sachliche Belange der irchenge- lung, wWennl s1e 1Ur fachkundig sind und bereit auf-
meinschaft geht, der tatsächlich mi1t einer sachge- einander hören und einander erns nehmen,
rechten Kompetenzenteilung edient ware. ber ZU ausgewogensten und gediegensten Ergebnis.

Ks ware o empfehlenswert, einige führendeKompetenzstreitigkeiten einz1g un allein der
Kompetenz willen sind nicht 11UI ein trauriger Fachleute für das Gebiet derKirchenordnungen der
ange: christlichem Gelst be1 bestimmten Kıin- nicht mit Rom verbundenen christlichen Kirchen

ZUTLT Mitarbeit einzuladen. Man darf erWa.  ‚9 dazelpersonen, sondern sind Funktionskrankheiten
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manche VO: ihnen 47u DECIN bereit sind, und s1e geheim zugesandt, die ihre Bemerkungen dazu ZC-
könnten dazu überaus wertvolle Beiträge leisten, e1m schreiben und einsenden mußten. Das ent-
nicht UUr für die ökumenischen Aspekte der Arbeit, sprach der Auffassung VO Kirchenverwaltung und
sondern uch für Kinsichten in die katholische Kir- Kirchenführung jener Tage Diese Verfahrens-
chenordnun selbst. welse paßt nıcht mehr einer Zeit, 1n der die

Kirche die Kollegialität, die Verantwortlichkeit des
Die Fikt0on Von PINEM ZANHZEN CX Eın dringen- n Kirchenvolkes, die ige:  el der Ortskir-

der unsch waäare auch, 1n der Therole nicht die chen USW. authentisch bejaht hat. Diese Kodifizie-
Geltung des och bestehenden kirchlichen Gesetz- LUNS wird nicht die Errichtung eines systematisch
buches betonen abgesehen VO:  e den Anderun- un: technisch perfekten allumfassenden (Gesetzes-
DCNH, die ihm schon ausdrücklich und gesetzlich SySTtEMS se1in können; Ss1e wIird in einem IUmählichen
VOLSCHOMUNC wurden. Das ware tatsächlich Regelungsprozeß bestehen, der VO  - der fortschrei-
Theorie; denn 1n der PraxIis wurden schon VOL tenden Entwicklung selbst gefordert WIr  5 ohne
dem Konzil viele AaAnones niıcht mehr angewandt. vorschnelle Eingrifie, ohne überflüssige estlegun-
Die Revision ist gerade deshalb dringend, weil SCH, ohne 1im OLA4AUS erdachte, wirklichkeitsfremde
sich der eX weiıt VO jeder Wir  elit un Konstruktionen. Damıit bestimmen sich ihre Gren-
die1r  eitNC}exX entfernt hat. Man kannn zen VO  S selbst
ihn eshalb nicht mehr als (Ganzes bejahen Der
NEeEUE Gelist des Konzils ist kein Geist, der sich auSs-

Sieh die sechr interessanten Überlegungen VO] eumann, Kr-
ch in Konzilstexten, Ausführungserlassen wägungen ZUr. Revision des kirchlichen Gese:  yuches Tübinger
und ‚uein Gesetzen außert Kr wirkt in derN Theologische Quartalschrift 146 (1966) z01£, und Kl. Moersdorf,

Streitlichter ZuUrr Reform des kanonischen Rechts Archiv türKirche, in all ihren Gliedern, und außert sich unı
lisches Kirchenrecht 139 (1966) 4A6£, ferner ].McGrath, Canon Law

1rd sich welterhin in vielerlei authentischen christ- for the UufC. and the Churches The Jurist 26 (1966) 4A57%, dem
lichen und kirchlichen Inıtiativen aäußern, die 1n dieser Autor auch einen Artikel ber die und den Inhalt

eines Universalcodex ankündigt.Texten nicht oder och niıcht en sind. Dal
Übersetzt VO!]  S Dr.  einrich A, Mertens

inan die /uridische Fiktion eines noch Sanz geltenden
Gesetzbuches —abgesehen VO  - posit1v eingeführ-
ten Änderungen beibehält, in notwenigen
Fällen achlich verantwortet gebrauchen, ist
vernünftig. Ks 1st aber nicht vernünftig, verant-

PETRUS HU1ZINGWOrtTeten, enrlichen un oftenen Inıtiatiıven auf
tund VO  m; Aanones Leibe rücken. Ks geht Geboren Februar 1n Haarlem (Niederlande),
heute 1n der Kirchenordnung un in ihrer Entwick- Jesutt, 190942 ZU Priester geweliht. Hr studierte den

lung mehr Unterscheidung der Geilister als Universitäten VO: Amsterdam, Nimwegen, Löwen,
ylasklare Normen. Besinnung auf die Normen un München un der Gregorlana, Er ist Lizentiat der

Philosophie un: Theologie, Doktor des bürgerlichenweilite Freiheit für Experimente Q  en einander
(1938) un kanonischen (1947) Rechtes., Er WAar Pro-nicht aus, Wenn die LICUC Kirchenordnung wirk-
fessor der Gregorlana un: wurde 965 Nimwegenlich sachgerecht se1in will, wird sS1e der irklich- Professor für kanonisches Recht und Rechtsgeschichte,keit reifen mussen. ist Konsultor der Kommission für die Revistion des CR

Die Methode der odifizierung der Kir- korrespondierendes Mitglied des Institute of tesearch
chenordnung wird og ine Außerung des uelil an study 1n medieval Canon Law un: Präsident der
Konzilsgeistes sein mussen. In den agen der Vor- Werkgenootschap VOOTL kanonliek recht. Er publiziert
bereitung des CX Turıs („anonıcı wurden die im Gregorianum, in Ihe Heythrop Journal und der

Reihe Oftene Wege (Benziger Verlag).Schemata geheim entworfen un: den Bischöfen
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